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  Der Rat begrüßt die Wiederbelebung der Verhand-
lungen im Rahmen des Friedensprozesses unter der Füh-
rung der Vereinten Nationen. Er begrüßt insbesondere 
das vom 16. bis 18. Oktober 1998 in Athen abgehaltene 
Treffen beider Seiten über vertrauensbildende Maßnah-
men, das größte und repräsentativste Treffen der Parteien 
seit der militärischen Auseinandersetzung von 1993, so-
wie die verstärkten bilateralen Kontakte zwischen beiden 
Seiten. Der Rat fordert beide Seiten mit äußerstem Nach-
druck auf, die so in Gang gesetzte Dynamik zu nutzen, 
um ihre Verpflichtung auf den Friedensprozeß unter der 
Führung der Vereinten Nationen auszuweiten, ihre Ge-
spräche, insbesondere innerhalb des Koordinierungsrats, 
zu intensivieren und ihre Beziehungen auf allen Ebenen 
auszubauen. Der Rat legt den Parteien außerdem ein-
dringlich nahe, gemeinsam auf ein Treffen zwischen dem 
Präsidenten Georgiens und Vladislav Ardzinba hinzuar-
beiten und Vereinbarungen zu erzielen, insbesondere im 
Hinblick auf die Rückkehr der Flüchtlinge und Maßnah-
men zugunsten des wirtschaftlichen Wiederaufbaus Ab-
chasiens (Georgien), als konkreter Schritt auf dem Weg 
zum Abbau der Spannungen und zur Verbesserung der 
Sicherheitslage. Der Rat wiederholt seinen Aufruf an 
beide Seiten, unverzüglich den erforderlichen Willen un-
ter Beweis zu stellen, maßgebliche Ergebnisse bei den 
Schlüsselfragen der Verhandlungen zu erzielen, und for-
dert sie auf, ihre Zusagen rasch und nach Treu und Glau-
ben zu erfüllen, so daß die Lebensbedingungen der Be-
völkerung beider Seiten durch praktische vertrauens-
bildende Maßnahmen verbessert werden können. 

  Der Rat verurteilt entschieden die gezielten Ge-
walthandlungen gegen Personal der Beobachtermission 
der Vereinten Nationen in Georgien und der gemein-
samen Friedenstruppe der Gemeinschaft Unabhängiger 
Staaten, namentlich die fortgesetzte Verlegung von Mi-
nen, welche auch die Zivilbevölkerung gefährdet und die 
Arbeit der humanitären Organisationen behindert. Der 
Rat verlangt, daß beide Seiten rasch entschlossene Maß-
nahmen ergreifen, um diesen Handlungen, die den Frie-
densprozeß untergraben, ein Ende zu setzen und sicher-
zustellen, daß sich die Sicherheitslage des gesamten in-
ternationalen Personals erheblich verbessert. 

  Der Rat begrüßt die Anstrengungen, die der Gene-
ralsekretär zur Verbesserung der Sicherheit der Mission 
unternimmt, billigt seinen Vorschlag, die Zahl der inter-
national angeworbenen, leicht bewaffneten Sicherheits-
kräfte sowie der zusätzlichen örtlichen Sicherheitskräfte 
zu erhöhen, um für die interne Sicherheit der Einrichtun-
gen der Mission zu sorgen, und ersucht den General-
sekretär, die Sicherheit der Mission fortlaufend zu über-
prüfen und dabei die in seinem Bericht enthaltenen Be-
merkungen zu berücksichtigen. 

  Der Rat erinnert beide Seiten daran, daß die Ent-
schlossenheit der internationalen Gemeinschaft, ihnen 
auch künftig zu helfen, von den Fortschritten abhängt, 
die sie bei der friedlichen Herbeiführung einer umfassen-
den politischen Regelung erzielen." 

 

 

DIE SITUATION IM NAHEN OSTEN 

[Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom Sicherheitsrat jedes Jahr seit 1967 verabschiedet.] 

 

Beschluß 

 Auf seiner 3852. Sitzung am 30. Januar 1998 behandelte 
der Sicherheitsrat den Punkt 

 "Die Situation im Nahen Osten 

  Bericht des Generalsekretärs über die Interims-
truppe der Vereinten Nationen in Libanon 
(S/1998/53)173". 

Resolution 1151 (1998) 
vom 30. Januar 1998 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf seine Resolutionen 425 (1978) und 
426 (1978) vom 19. März 1978, 501 (1982) vom 25. Februar 

                      
173 Siehe Official Records of the Security Council, Fifty-third Year, Supple-
ment for January, February and March 1998. 

1982, 508 (1982) vom 5. Juni 1982, 509 (1982) vom 6. Juni 
1982 und 520 (1982) vom 17. September 1982 sowie alle 
seine Resolutionen zu der Situation in Libanon, 

 nach Prüfung des Berichts des Generalsekretärs vom 
20. Januar 1998 über die Interimstruppe der Vereinten Na-
tionen in Libanon174 und Kenntnis nehmend von den darin 
getroffenen Feststellungen und den darin genannten Ver-
pflichtungen, 

 Kenntnis nehmend von dem Schreiben des Ständigen 
Vertreters Libanons bei den Vereinten Nationen an den Ge-
neralsekretär, datiert vom 6. Januar 1998175, 

 dem Ersuchen der Regierung Libanons stattgebend, 

 1. beschließt, das derzeitige Mandat der Interimstrup-
pe der Vereinten Nationen in Libanon um einen weiteren 

                      
174 Ebd., Dokument S/1998/53. 
175 Ebd., Dokument S/1998/7. 
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Zeitraum von sechs Monaten, das heißt bis zum 31. Juli 
1998, zu verlängern; 

 2. bekundet erneut seine nachdrückliche Unterstüt-
zung für die territoriale Unversehrtheit, Souveränität und po-
litische Unabhängigkeit Libanons innerhalb seiner interna-
tional anerkannten Grenzen; 

 3. unterstreicht erneut das Mandat und die allgemei-
nen Anweisungen an die Truppe gemäß dem mit Resolution 
426 (1978) gebilligten Bericht des Generalsekretärs vom 
19. März 1978176 und fordert alle beteiligten Parteien auf, 
mit der Truppe im Hinblick auf die uneingeschränkte Wahr-
nehmung ihres Auftrags voll zusammenzuarbeiten; 

 4. verurteilt alle insbesondere gegen die Truppe ge-
richteten Gewalthandlungen und fordert die Parteien nach-
drücklich auf, diesen ein Ende zu setzen; 

 5. erklärt erneut, daß die Truppe ihren in den Resolu-
tionen 425 (1978), 426 (1978) sowie in allen anderen ein-
schlägigen Resolutionen festgelegten Auftrag unein-
geschränkt wahrzunehmen hat; 

  6. ermutigt zu weiteren Effizienz- und Einsparungs-
maßnahmen, soweit diese nicht zu einer Beeinträchtigung 
der  Einsatzfähigkeit der Truppe führen; 

 7. ersucht den Generalsekretär, die Konsultationen 
mit der Regierung Libanons und den anderen von der Durch-
führung dieser Resolution unmittelbar berührten Parteien 
fortzusetzen und dem Sicherheitsrat darüber Bericht zu er-
statten. 

 Auf der 3852. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschlüsse 

 Ebenfalls auf der 3852. Sitzung gab der Präsident im An-
schluß an Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicher-
heitsrats im Namen des Rates die folgende Erklärung ab177: 

  "Der Sicherheitsrat hat den gemäß Resolution 1122 
(1997) vom 29. Juli 1997 vorgelegten Bericht des Gene-
ralsekretärs vom 20. Januar 1998 über die Interimstruppe 
der Vereinten Nationen in Libanon174 mit Genugtuung 
zur Kenntnis genommen. 

  Der Rat bekräftigt sein Eintreten für die volle Sou-
veränität, politische Unabhängigkeit, territoriale Un-
versehrtheit und nationale Einheit Libanons innerhalb 
seiner international anerkannten Grenzen. In diesem Zu-
sammenhang erklärt der Rat, daß alle Staaten die gegen 
die territoriale Unversehrtheit oder die politische Unab-
hängigkeit eines Staates gerichtete oder sonst mit den 
Zielen der Vereinten Nationen unvereinbare Androhung 
oder Anwendung von Gewalt zu unterlassen haben. 

  Anläßlich der vom Rat auf der Grundlage der Reso-
lution 425 (1978) vorgenommenen Verlängerung des 
Mandats der Truppe um einen weiteren Interimszeitraum 

                      
176 Ebd., Thirty-third Year, Supplement for January, February and March 
1978, Dokument S/12611. 
177 S/PRST/1998/2. 

betont der Rat erneut die dringende Notwendigkeit, diese 
Resolution vollinhaltlich durchzuführen. Er bekundet er-
neut seine volle Unterstützung für das Übereinkommen 
von Taif und die anhaltenden Bemühungen der libanesi-
schen Regierung um die Festigung des Friedens, der na-
tionalen Einheit und der Sicherheit im Lande, während 
gleichzeitig der Wiederaufbauprozeß mit Erfolg vorange-
trieben wird. Der Rat beglückwünscht die libanesische 
Regierung zu ihren erfolgreichen Bemühungen, ihre 
Herrschaft im Süden des Landes in voller Abstimmung 
mit der Truppe auszudehnen. 

  Der Rat bringt seine Besorgnis über die im südli-
chen Libanon weiterhin andauernde Gewalt zum Aus-
druck, beklagt den Tod von Zivilpersonen und fordert al-
le Parteien nachdrücklich auf, Zurückhaltung zu üben. 

  Der Rat benutzt diesen Anlaß, um dem General-
sekretär und seinen Mitarbeitern für die kontinuierlichen 
Bemühungen zu danken, die sie in dieser Hinsicht unter-
nehmen. Der Rat nimmt mit tiefer Sorge Kenntnis von 
der großen Anzahl an Verlusten, die die Truppe erlitten 
hat, und würdigt besonders diejenigen, die im Dienste der 
Truppe ihr Leben hingegeben haben. Er bekundet den 
Soldaten der Truppe und den truppenstellenden Ländern 
seine Anerkennung für ihre Opfer und ihr unter schwieri-
gen Umständen erfolgendes Eintreten für die Sache des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit." 

 Am 2. März 1998 richtete der Präsident des Sicherheits-
rats das folgende Schreiben an den Generalsekretär178: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr 
Schreiben vom 25. Februar 1998 betreffend Ihre Absicht, 
Generalmajor Timothy Roger Ford (Australien) als 
Nachfolger von Generalmajor Rufus Kupolati (Nigeria) 
zum Stabschef der Organisation der Vereinten Nationen 
zur Überwachung des Waffenstillstands zu ernennen179, 
den Mitgliedern des Sicherheitsrats zur Kenntnis ge-
bracht worden ist. Sie sind mit der in Ihrem Schreiben 
geäußerten Absicht einverstanden." 

 Am 1. Mai 1998 richtete der Präsident des Sicherheitsrats 
das folgende Schreiben an den Generalsekretär180: 

   "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr 
Schreiben vom 28. April 1998 betreffend Ihren Vor-
schlag, die Slowakei in die Liste der Mitgliedstaaten auf-
zunehmen, die Soldaten für die Beobachtertruppe der 
Vereinten Nationen für die Truppenentflechtung zur Ver-
fügung stellen181, den Mitgliedern des Sicherheitsrats zur 
Kenntnis gebracht worden ist. Sie stimmen dem in Ihrem 
Schreiben enthaltenen Vorschlag zu." 

                      
178 S/1998/184. 
179 S/1998/183. 
180 S/1998/364. 
181 S/1998/363. 
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